
Zur Aufgabe des Lutherischen Konvents der Bvang, Kirohe
der altpreuöischen Union.

Die vierte Bekenntnis synode der Evang .Kirche der altpreußisohen
Union zu Breslau vom 16 . -18 „De z. 1936 hat erklärt : !̂ Jer Bekennenden .
Kirohe der altpreuöischen Union und ihrer Kirohenleitung sind im
Laufe der kirchlichen Notjahre A uf gaben kirchlicher Neuordnung
gezeigt worden, die sioh nicht rnohr un Rahmen der bisherigen Ver-
fassung durchführen lassen. Insbesondere ist ihr die Auf gäbe, die
Ordnung der Kirche nach den bestehenden Bekenntnissen aus zurich-
ten, dringende Forderung geworden. Das notkirchonrogi.aent der Be-
kennenden Kiruhe in A Itpreußen ißt daher entschlossen, der Tatsa-
che, daß naoh der Vt/rfassungs-Urkundo der Evangelischen Kircho dor
altpreußischen Union dio fortdauernde Geltung dor rcforiaatorißchen : ...
Bekenntnisse anerkannt ist, auch für diq Neuordnung der Kirche Hooh'.i-. • ;
nung zu tragen. Diese bekoaitnisgömäöo ^euausrichtung dor Evangoli-
sohün Kirche der altprcmßieohen Union kann jedoch angesichts dos
durch die hundertjährige Geschichte dor Union geprägten kirchli-
chen Lebens der ^Oiaoindon nur Schritt für Schritt durchgeführt wor-
den. Sie kann aber aus Gründen, die in der S aoho l logen, auch, nur
unter fortsohr oitendor theologischer Klärung von der dio Kiroho
tragenden Verkündigung hör in A ngriff gonomoion worden. Bonn von
der Verkündigung hör ist das Handeln dos Kirohonregimcntr;s hostimat.
Bei solcher kirchlichen Neuordnung dor Evangelischen Kircho der alt-
prcuöisobon Union ist zu boaohtcn,daö die rofortoatorischcn Bckcn.it-!
nisso heute dort preisgegeben werden, wo man dio in der theologischen
Erklärung von Baraon. gonaiaton Wahrheiten nicht anerkennt und dio in
ihr gonaaviton Irrtümoi- nicht vorwirft."

Die vi-'-rto Bc.kon itnissynodo der Evang. Kir i he dor altprouöisohon
Union hat daher boeohlosfon, "die Konfesf ionsfragc in dor Bvango !!?-•.
s oho n Kirohe d r altproußiechon Union auf riner besonderen inchrtägi-
gon Arbeitstagung der Stynodo au behandeln, dio CT-ischon Ostern und
Pfingsten 1937 stattfinden soll. Synode nim it Kenntnis von den Vorla-
gen̂  dio der S ynodalaussohuö für die konfessionelle Frago in dor Evan-
gelischen Kircho dor altproußisohon Union erarbeitet hat, und überweist
sio zur weiteren Duroharboitung den auf der Synode gebildeten Konventen
mit der Maßgabe, diese Arbeit biß zum Zusammentritt dor korataendon Ar-
boitssynodo fertigzustellen."

Bei der Arbeit der Koaventvf. und der angolriindigtcr. synodalen
dürf octi folgende Grsichtspunlcto zu beachten sein : :

I. Grundsätzliche Erwägungen richtungwoisender und verbindlicher Artt:
. ) • • ;
e.) Eine kirchlich verantwortbarc Behandlung der Konfoscionsfrago ist

für die Evong« Kircho dor altproudisohon Union d;ren e ige na Aufgabe und
hat daher ausschließlich durch sie solbst zu erfolgen, ungestört duroh
die unbegründete Einrede, die Evang. Kirche der altproußisohon Union sei
als Bokö.iaendo Kirche nicht Kirohe "im Sinne des Bcke ntuisses" (näm-
lich der GA, so Stoll,A ELKZ 19365875 u. ö.) .Befürchtungen und Wüasohon,
Forderungen und I-:onstrul<:tiven Plänen,wic sie von konfcsEionalistisohon
Tiicorotikorn außerhalb und gcl, auch in.iorhalb dor Evang. Kirche dor alt-
prouöipchon Union für eine Aufspaltung dieser Kiroho angemeldet worden,
kann kein maßgeblicher Einfluß auf oino kirchlich vcrantwortbare Behand-
lung der Konfosfioiißfrago zugestanden wordcn.Pie man-iigf altige Wirklich-
keit der altprcußisohon Union, ihre Problowc und ihre Aufgaben, ihre Schwie
rigkeiten und iiir c kiroho.igeschichtliche Bedcuteaiiiiveit verwehren ein vor-
sühaollos Urteilen voiii Standort des "gegebenen Bokonitnisßos'^dos "gewahr
te a Bekeaatnisstandes'^dos "ko:ifossionclllo-i A nliegens" oder gar des n$r-
thisiorton Bokonntnisecs aus,ITur der darf hier urteilen, dor in der Lage
und bereit i s t. das Urteil und seine Felgen verantwortlich auf sioh zu
nehmen., Jtemit soll jedoch nicht gänzlich abgelehnt werden, daß man auoh
jene StiükTOu aui'inorksaiB höre und prüf e , zumal wcai sich mit ilmen ein



Wissen darum vorbindet,daß die Spaltung dor Kiroho in Konfessionen
und daß obonso dio Union einen Notstand darstellender als Bußruf
zugleich zum Vorsicht auf eebstsiohcro Vertiefung der Kluf t oder
auf cigoncaäohtigo Verwischung fordert.Dean die Verschiedenheit dor
Bokonatniseo ißt um dor göttlichen Einheit drsten willen,von dorn
sio ia Bekennen ^ougnis ablogon wollon,aioht aber in ihrer Mannig-
faltigkeit für sioh ein Zeichen hin auf DIE Einheit,die in dioscr
W ölt s tote nur bezeugt und empfangen,nicht aber roin dargestellt
und völli g bcgrifi'cn worden kana. Auf sie bezieht eich auch dio
Einheit im Gcsamtzougnis dor Roformation.Diose Einheit ioi Zeugnis
der Reformation Etcllt vor die Aufgabe,die Verschied nheit der Bo-
kenitnissc c r ;is t zunehmen als Bezeugungen eines gehorsamen Hörens
auf das W ort Gottes und die Bokon itnissc zu nehmen als die dor
Kirohc gegebenen Führer zum W ort Gottes,das freilich,wil l es scino
in Gericht und Gnade schöpferische Kraft je und je erweisen,eine
solche Hitiführung nicht zur alleinigen Bedingung macht. A ndern-
fallß würde os zu c, inor Verordnung der oiaz*  Inen forinuliorten Bc-
konitnissc vor die Hl. Schrift können;eine ^crabsolutiorung des
"gogobcncn" Bckcnitnisscs müßte zu dem "Sohwärmortum" des Koofes-
sionalismus führen,das die richte ,ide Kraft des Wortes Gottes ihrer
Freiheit beraubt,faktisch,wo:M auch nicht grundsätzlich,leugnet
und zugleich den oxistcnziellrn Chrakter des Bcke.iitnisfes der Kir-
ohc zu guißton etwa eines konf^stionsmorphologisch gefaxten Luther-
tums edeT Rüfcrmicrtonturae preisgibt.

b) Eine kirchlich verantwortbc.ro Behandlung der Konfest ionsfragc
wird sioh zweitens alles Konstruirrons zu e.itsohlagoia haben.Ihr Vor-
gehen ist allein bos-timmt durch den W og,auf de;i dio Evaag. Kircho
der altprouÖiBOhOLi Union als Bekejinonde Kircho durch dio Tatsache und
den Inhalt dor Theologischen Erklärung von Bannen geführt wurdo und
durch die gleich dieser Barmer Erklärung grundsätzlich unter das Ur-
teil der Hl. Schrift u:id dor rrformatorischon Bokca^taiEFo Bestell-
ten sonstigen Beschlüssovoa S Dioden,die auf dio Bariner Erklärung
zurückwoiscn und das konfessionelle Problem berühren.Von da aus wird
sie sich auch das Urtoii über die Union des 19.Jh.s zu bilden haben.
Gegenüber der in kirchcnpoliticohor Ausei.iaadorsctzui.ig ohne zurei-
chende Begründung immer wieder der Bokoniondon Kircho dor altproußi-
schon Union vorgehaltenen Unterstollung,sie wolle auf der Baraor Thool,
Erkläruig £üs auf oinem "aouon" Bckc vitnie eine "Neue Kirche" bauen,
dio "Unter Mißachtung dor kirchlichen Bekenntnisse ihre Darstellung in
der Bekennenden Kirche finden sollte", muü nachdrücklich festgestellt
werden,daß gerade die Btinaor Theologische i)rkläru;.ig der Svaig. Kiroho
der altprcußisohe.i Union di-- IIc.if^Li'ionsfrago orjinut zu i.i.ior u,ic,b-
wcisbare.1 Aufgabe gemacht hat,deren Lösung gowiß .licht durch das ein-
fache Programm der "rechtzeitigen" Herausstellung "bokontniügebunde-
ner Kircho nrogimeato" erfolgt. Dio Banner The o l ogi E oho Ji)rkläru,'ig,sio
allein, stellt dio Evang. Kirche der altpr» Union vorbildlich vor dio
Konfossionsfrage,aicht abor geschieht das das durch die Tatsache dos
Rates der luthorischoa Kircho i Deutechic .ide , die ,wie OB konstruktivem
kirchenpolitischem D onkea ort,cheint,als "E itwioklung hin zur Luthö-
risohon Kirche Deutschlands.. .mit im-ic.r größer or Dringlichkeit die
Frage an die Unionnsteile und "mit Notwendigkeit die Bceiaviung auf
den lutherischen Charakter dor moisto:i Kirchcnprovinzon dor nltprcuß-
sisohon Union" fördere iKüaioth, Wort u,Tat 1937,52), Eino kirchlich
verantwortliche Behandlung der Konfosrioncfrago ist auch ineoforn auf
dio Theol.Erklärung der Banner Bekenitnissynodo zurückgeFioscn,alc
von da aus die Bildung der konfcstionollcn Konvente erfolgt iet,denen
nach ihrer Nourogoluag auf der vierten Bokoantniesynodo der Evang.Kir-
che der altpr. Union die Behandlung dor Konfessdionsfrage als solcher
für das Kirohongebict der Union zur bosondernn Auf gobo gemacht



2) Sofern in dorn gerne ins amen Bö fco inen evangelischer Wahrheit
durch Luthoranor,Roformierte und Unicrto gegenüber der dio Kiroho
voretörondoa Irrlehre unserer Zeit ein Boko.vitnis abgelegt wurde
zu dein "Herrn JGSUP Christus" C!E dem "oinon W o-rt Gottes,das wir
zu hören, dem wir im Leben und S torbor 11 zu vertrauen und zu gehor-
che i haben"; oin Bekc i.itnis zu dorn Hrupto.rtikol,"daß Josus Chrigtue,
unser Gott und Herr,sei  rumb unser Sunde willen gestorben und umb
unser Gerechtigkeit willen auferstanden1(Rom.4,25)M und daß "solche
muß geglaubt worden uaö sonst mit keinem W ork,Gesetze loch Verdienst
mag erlanget oder gefaßt werden" und daß mithin es "klar und gewiß"
ist,daß "allein solcher Glaube uis gerecht macht" (Art. Sinai o.) »so-
fern gilt,da " ii-mand kau Jcsum r i . iei Herrn heißen ohne durch den
heiligen Gcist"(l,Kor„12,3) ,datt die Gemeinsamkeit solch ernstlichen
Bckonncns nicht als schriftwidrig und damit nuch nicht r. l r« bokonat-
niswidrig verworfen werden kann.

3) Erbt von dn aus erhält die» Aussage dor Theologischen Erklärung
von Barmen auch als Aufrage zur Konfnsr ioiufrago ihre riohtungweisen-
de und maßgebliche.' Bedeutung : "Gerne i.isarn dürfen und äußren wir als
Glieder lutherischer ,roforuii<rtcr und uniertor Kirchen heute in die-
ser Sache reden. Gerade WEIL wir unseren vorschiedeneu Bekenntnissen
treu sein und bl; -iben v ollen, dürfe n wir nicht schwoigen,da wir glau-
ben,daß uns in einer Zeit gatncinsr.mor Not und A nfechtung ein gemein-
sames Wort in dea Mund gclogt ist. Wir befohlen es Gott,was dies für •
das Verhältnis der B-ko 1.1 liskirche i untereinander bedeuten niag."

4) Gegenüber der Uobercin&tiaiung der Barmer T^eol. Erklärung in dem
Bekennen des Grundbrkon.itnisses der Kirche Jrsu Chrißti mit den refor-
matori.schcn Boloo.i.itnißsohriftenjgog:;iiüber ZFPitc••:! ? d.T ausdrücklichen
Erklärung: "Ger a de WEIL v/ir unser*: i v^reohiodiMTM Belff» i itnissen trou
SEIN und bleiben wollen,dürfen wir nicht schweigen..."jgegenüber drit-
tens der Tatso'chc ,daß der Banner Erklärung eine ihr nahestehende "Er-
klärung über das rechte Verständnis der rc;forua torischon Bekenntnis t o
in der Deut E oho n Evangelische-n Kirche der Gegenwart " vorauf gegangen
ist ( Ifraio Ev. Synode im Rhcinia.id,Fr-br. 1934), erweise n sich die Be-
strebungen, di: Gemeinsamkeit eines im bfwußten Grihorsam gegon das W ort
Gottes erfolgton Bekcincns von Lutheranern,A-'-formiert*.M und Unicrtna,
von ciiom "Bckc ntnisstand " hr>r zu vc-rurtoilca als Auswirkung einer
in der Geschichte der rcformatorisch: n Kirchen vorbereiteten,aber bo-
kcn it.iitvi'idri g vertretene n V- rabsolutiorung d^r reforaatorischcn Sonder-
bckc.i'Lt.iisi-o neben oder vor der Hl. S°hrift,mithin unter Verleugnung
des sog. Fornalprinzips der Reformation.

Umgc^kehrt vcrv/hrt v:s gerade die Banner Thcol. Erklärung,die ver-
schiedenen Beke ntnisse der Reform?.tion u-id ihre V. rschicdc ihcit und
Gegensätzliohl^eit an einzelne n Punkten der Lehre einem formalen, indi-
vidualistischen und unkir.,hlichea Biblizismuf- zuliebe beiseite zu set-
zen, um an ihnea vorbei ein vermeintlich unmittelbares und gc'ßichcrtes
Vorhält-iis zum Wort der Hl. Schrift ale der alleinigen Hegel und Richt-
schnur kirchlicher Lehre und Verkündigung zu gewinnen.Auch dio Beto-
nung dor Gemeinsamkeit eines "tieferen Anliegens" rechtfertigt nicht
ein willkürliches Uebergohcn der Lchruntcrschiede im r-iazelnon, zumal
die publica doctrina der Kirche nur j»~ in einzelnen Lehrstücke -n und in
deren besonderem Rüolcweis auf die Hl. Schrift vorhanden ist,und zumal
dio Verschiedenheit in einzelne.i Lohrpunkten der rcformatoru.chc"i Bo-
kenitnisco nicht auf ein ihr zugrunde l i•"gendo e allgemeines Prinzip oder
gar auf die Verschiedeahoit dor natürliche! Veranlagung der Reformatoren
zurückzuführen ist,sondern als Mahnung darnn gefaßt sein rill,daö al-
lein der Hl. Schrift Suffizionz und Pcrspicuität zulcoia.ien.G«';radc eine
"beken itnisgcbundüne"Thcologio} d.h. eine durch das Brkon.itnis der Kir-
che auf dio Hl. Schrift gewiesene Theologie wird die j?rago nach dor



Hoheit dor Lehre von ihrer vorfiadliohoa Voreohicdenhoit hör
ßtctE aufB nouo zu bewegea hoben.

6) Die Aufi'ord rung dor Brnanr Theologischen Erklärung, im go-
Bokennon die Treue zu unserem fers ohiede.no .a Bokonat-

craßtzunohmon,urtrilt zugleich unüborhörbnr über die auch
uad besondere innerhalb der Uni on,wei-igi rieh nur zum Teil infol-
ge von d: rc-'i Doklarieruig fortgeschrittene theologische Auflösung
der reforrnatorisohon Bekc irtaisso,die, oino ticfo Unsicherheit da-
rüber erzeugte,"ob es deUM gilt,was die Väter bekamt haben,ob es
wahr gewogen ist und ob ec Gültigkeit hat auch für uns houto"(K.
Barth). Dieses Urteil gilt, so sehr anderer s r, i te "unter dorn Zei-
chen der Unionebcwegung... bedeutende kirchliche Gebiete,die
oinstoas dem Luthertum mehr oder minder vcrloreagegangcn waren,in
die Einheit oiner vom lutherische;! lyp stark bestiuuton kirchlich
theologischen Entwicklung zurückgeführt" wurden (H.E.Wober) und ßo
gewiß die Urkunden der altpro ußisohcn Union jeglichen Indifforen-
tisinuß ablehnen, so sehr da und dort im Zusammenhang mit der Union
oi;i neues Leben von Gemeinden in der S ohrift crp;achtc mid so ge-
wiß es eine Mission der Union gewesen ist,"das BowuütSv in um die
oiazigartigc Bcdvcutung dor S chrift zu pflegen in evangnlischom Bib -
lizismus" (H.E.Weber),

Dio Auffordonuig dor Barucr Theol. Erklärung,die Treue zu unse-
ren vcrschiodcae:.! Bol:c;i it:iissc;i ernst zunehme n in gerne ins amen Bekcn-
non,erimcrt aber auch daran,daß dir» Bokcri i.tnissohriftca Weg^cisung
und Sichorung für die lautere Verkündigung des W ortes Gottes sind
all; in durch d n Inhalt ihres £oug:iisßcs,nicht durch eine rechtliche
Festlegung ihrer Verbindlichkeit für ciao durch sie dera Staat bckani-
to Bckonitniskirohc. Sie oriu.icrt weiter daran,daß die Aufstellung
von "fundamentalen" und "nicht fundoincntnlen" Untorscheidungslehren
z\visoh<>n dem Kirchen der Reformation,vie sie hcuto nieder verstärkt
u^^tcrnornion wird,bereits ei.icr bokcnitniswidrigeii VerabsolutinruLig
der Bekeaitnisschrifton neben oder vor d; r Hl. Schrift zugnhören
kannj'ssohcint zudcui auch nicht recht geliagon zu vollen,solche Un-
ters ehe i dungs l ehre a heute über ihre blottc und tcmporatmontvollo Be-
hauptung von "Andersheiton" als Fundamentaldif< orenzen zwischen Lu-
theraner, i und deformierten hinaus üborze»ugaed,und d.h.sohriftgc i'uäß
als kirohcntre. Ticnd zu crrvciscn,zuiiial v/edor - beiepiolswciso - "zwei
oruahaftc lutherische Theologen in Deutschland heute eins sind ii der
Frage,was Luthertum sei" (A staussen, H.E . Weber), aoch ci.i heutiger
Lutheraner die lutherische. Abendimhlslehre "in ihrem ursprünglichen
3 inn .. .ohne abschwächende Umdoutung festzuhalten veriiiagM(Gollwitzer).

7) Die Behandlung der konfessionellen Frage,vor die eich die Evang.
Kirche, der altprenzßischcn Union durch die Bake i itnissynoden erneut ge-
stellt sieht, steht vor der Auf gäbe einer beken itn i s gemäße n -^euausrich-
tung dor Kirche der altpreußischon UnionjWobei freilich das positive
Erbe der Union des 19. Jh,s nich an einen gegen sie entstandenen Kon-
fesf.ionalismus preisgegeben werden darf: nämlich die faktische und
aioht bloß behauptete Vorordnung der Hl. Schrift vor die Be.ke i;taiß-
schriftcn gemäß d f rcn ausdrücklicheui Sclbstverstäadnis und die Abend-
mahl sgerneinsohaft zwischen beiden Konfessionen angesichts erneuter und
ernsthafter theologischer Prüfung der Lehrdifferenzea in der Abe:idinahls-
frage. Die Aufgabe einer bckeri itnisgeaäöen Nouausrichtung dor Kirche
dor altproußi&chen Union hat nicht nur auf die Handlungen in der in
dor theologischen Arbeit der letzten Zeit hin zum refor:<ir.>tori£,ohen An-
satz und damit zur Hl. schrift als dem Wort Gottes und dor alleinigen
Quölle der Offenbarung zu achten,sondern im beso/ideren auf folgende
Tatsachen :

a) auf die konfes.< ionaliß tische Ford- rung einer fonanllon Aufspal-
tung der Evang. Kirche der altpreußi^chon Union.

b) auf das bokcnitnisgeaäßc A nknüpfen der Br,keilenden Kirche an
- 4 -



die roformatorisohoa flokonatniaeo und an doron Voretäadnls
der Hl. Schrift ia einer ihnen entsprechenden bekennenden A b-
wohr dor in die Kirche oingodrungcnon Irrlohro.

o) an die Auflösung kirohliohor
 L
ohro,Zucht und Sitte im Loben

cinzclnor Gemeinden auf dorn geschichtlichen Grund oinos woitor-
wirkenden rationalIBtischen Indoifforcntismus oder oinos roman-
tischen Individualismus der säkularen "Religion dos Manschen",

zu a) Gegenüber der Forderung einer forme Hon Aufspaltung der Union in be-
kenn tnisbc stimmte und daher mit bekonatnisgobundcnooi Kirchonrogimont
auszustattende einzelne Kirohonwoßon bedeutet bokomtnismäSigo Nouaufl-
richtung der Evang. Kirche der altpr. Union das Ernstnohmon sowohl dor
in ihr formell niemals preisgegebenen reformatorischcn Bekenntnisse wio
der ihr eigentümliche .a kirchlichen Geschichte. Das führt zur Aufgabo,dio
Gegensätze in der Lehre auf dcia Grund der Hl. Schrift und in Beachtung
der der Kirche seit den Tagen der Deformation auch neu erschlossenen
exegetischen Einsichten und Erkenntnisse sowie im Aohtoa auf den rofor
matorischon Ansäta in einer echten Kontroverstheologio ernout zu unter-
suchen.und zu klaren. Im besonderen wir dabei die der Kirche dor altpr.
Union gegebene Abcndmahlßgr-moinschaft nicht durch eine formale *k)pri-
stination dor lutherischen, und der reformierten Abendmahl s lehr o dos 16»
Jh„s mi Einschluß der damaligen Abondmahlßkontrovcrso a liinino abzuwoi-
son sondern als kirchliches Erbe ernstzunehmen sein,indem man nach ihrer
theologischea tfcohtfortigung fragt angesichts der Tatsache,daß die Abond-
mahlslohroa dos 18,Jh.s im besonderen in lutherischen Bokonataiskirwhon
heute die Darreichung und îoßung dos Sakraments nirgendwo mohr aus-
schließlich bestimmen dürfte.Es soll dabei "das Abendmahl nicht vom
übrigen Ganzen dos christlichen Glaubens isoliert worden,aber es soll
allerdings besonders behandelt werden,d.h.die Auseinandersetzung über
das Abendmahl muß - entgegen einer verbreit oton Gewohnheit - nach Art -
dor frühluthorisohon Orthodoxie genau bei den Punkten beginnen,die den
Eigonbcstand des Abendmahls ausmachon,und muß hier cntschiodori worden.
A llc Ucbcrlegungon von dor allgemeinen GnadenmittoHehre und auch von
der Christologic her spielen nur eine heIfnodo,keine primäre Rollo."
(Gollwitzcr).

zu b) Der erneuten Besinnung auf das bokonntnismäöigu Erbe dor Väter wird
bei einer konfessionellen Ncuausrichtung der Evang. Kirche der altpr.
Union Rechnung getragen durch eine Umgestaltung dor Ordinntion und dor

• Oruinationsvorpflichtung.Grundsätzlich vird zu gelten haben»daß die
i Verpflichtung des Ordiaandcn je auf die lutherischen oder auf die re-
formierten -ttokenatnisschrifton zu erfolgen habe und daß zwischen Ordi-
nanden und Ordinator Gleichheit dor -Bokcnntnisverpflichtung in dieser
Hinsicht besteht.Bas Ernstnobmon der Verpflichtung aui' die reformato-
rischcn Bekenntnisse hat seinen besonderen Ausdruck zu finden in einer
mit ihr verbündeaon Nennung dor Barmor Theologischen Erklärung,boi dor
das Verhältnis sowohl des Unterschieds rie der Bezogenhoit zx:ischon
dieser Erklärung und den Bckcniitnisschrifton zum Ausdruck zu bringen
ist. £s ist übereilt und unvorsichtig uaa os entspricht oinom gepfleg-
ten und bedauereli hon Mißtrauen gegenüber der Bekennenden Kiroho dor
altproußisohon Union, worin eine solche Bezugnahme auf die Barne r Thcol.
Erklärung entgegen ihrer durch die Erklärung selbst gosiobreton und be-
grenzten Bedeutung dahin ausgelegt und damit verurteilt-wird,man wolle
dadurch das "alte Dasein der altproußisohon Union..auf dorn Woge über
dio Bekcnncndo Kiroho auch für dio bokenatni s gebundenen Kirchen" (d.
h. für dio außorproußischeu konfessionellen Landeskirchen) in Kraft
setzen ( Chr.Stoll, Bok. Kirche Nr. 46,9 f.)
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su o) Der Auflösung kirchlicher Lohrc,Zucht und Sitto in einzelnen
Gomoindon soll gowohrt worden durch oino vorbiadlicho Festlegung
dos KatcchismufltandOß.Zum Zweck oino r ßolohcn Festlegung,nicht zum
Zdtook oinor darauf zu gründenden konfessionellen. Aufteilung,soll
oino möglichst die örtlichen Bö Sonderheiten berücksichtigende Fest-
Stellung dos d rzoitigen Katoeheimusständes erfolgen. Die ^ostlogang
dos Katücheimusstandos hat die Einhelligkeit des kirchlichen Lchrons
und ttandclns in der Gonoindo und ihre Sicherung gegenüber der thoolo*
gisohon 3 ubjcktivität ihres jeweiligen Trägers d<- ß geistlichen Amts
sowie gogonübor oinor W illkli r des Gerneindokirohonrats bei Bostimüiun-
gen über die kirchliche Unterweisung zum Ziel.Sie dient keiner konfo«-
sionellon Propaganda,wohl aber der Stetigkeit oinor auch auf das rcfor-
matorischo ^okomtnis anzusprechenden Verkündigung in dor Gemeinde.

.Anm. l : So Chr. Stoll,ABLKZ 1936,875; dieselbe Unterstollung klingt
noch nach in der sonst beachtlichen Erklärung dos Rates di r lutherischen
Kirchen Deutschlands zur Thool. Erklärung von Barmen, *obr.!937:"So lohnen
wir es ab,aus dor fAitsacho,daö Luthcrancr,floformierto und Uniorte die
Theologische Erklärung gemeinsam abgegeben haben,zu folgcrn,daß hierdurch
ein nous Bekenntnis als Grundlage cinor nouon Kircho entstanden sei".Es
wird nicht klar,wem man eine solche Folgerung damit wenigstens zwischen
don Zeilen zusprechen will.Eine verantwortliche kirchliche Stolle- dor Be-
kennenden Kirche Altprouöcns kann dafür nicht genannte werden. Die vierte
Bokonntnissynodo dor 3vang. Kircho der altpr. Union hnt ausdrücklich fest-
gestellt, daß "nur die Bokonacadc Kiroho ina.• rholb dor Evang. Kiroho dor
altpr. Union in der fortdauerndem ^oltung dor -^okcaatnißso dieser KirohoV
d.h. der "beiden Bokenntnis&o" der ^forrnation stehe,in bozug auf die diö
Union Friedrich Wilhelms III . und Friedrich V/ilhelms IV. woder "don Uobor-
gang dor oinon Konf ossion zur anderen und noch viel weniger die Bildung
einos neuen dritten Bekenntnissos horboiführon sollto"(Sri.von 6.März 1852,
Min.Bl.f.inn.Verw. 1852,135).

'.Auch dür Aufsatz K.Barths über die "Möglichkeit oincr BokonatnisUnion"
(Ev.Thool. 11,1935) läßt üino solche Auslegung nicht zu.Der Bogriff dor
"toilwcison Bokonntnis-Union",d n or gebraucht,steht in keiner Beziehung
zu oinor "neuen Kirche",sollte aber von don Thoologon überdacht worden,
dio dor luthorischoa Lohrc von der alloiriigoa Suffizicnz dor Hl. Schrift
zuwider "echte Union" nur dort anerkennen V7011on,\vo man nicht nur "in oi-
nigon Hauptstüokon dos Glaubens und der Lohro eins ist",sondern in allon
(nan zähle sie vollzählig auf ! ) Punkton dor publioa doctrina (Stoll,AELKZ
1936,872). Man vcrwoohsolt hier dio Einheit der Kircho ^osu Christi,dio BR
ist,mit oinom dor Kircho Josu Christi auf Erden eben dadurch gestellton
Problem,dorn sie nicht einfach ausreichen kann. Man vcrechsolt die Einheit
kirchlicher Lehre mit der abgeschlossenen Summe einzelner Lehrpunkte. Man
verkennt,daß ein kirchlicher Lehrsatz "als schriftgomäß und slso christlich-
allgemeingültig erwiesen" ist,"wenn gezeigt wird,daÖ er sich auf einen we-
sentlichen Zug dor Offenbarung Gottes in Christo bezieht und also o in durch-
gehender Zug dos ursprünglichen Bekenntnisses (närilioh des ^ouon Testaments)
sei,das unter deren. Einfluß erwachsen ist"(M.Kahler). - Genau so vio dio
Kirchen dor ^formation Luthers und Calvins B ich als erneuerte Kircho in dor
Einheit dor Kircho mißton,genau so steht dio Bok.Kiroho zum Erbe dor **oforma-
torischea Bokonntnisso und versteht doron Verschiedenheit als eine Not und
als eine Aufgäbe,die nicht durch das billige Urteil über die Union des 19.
Jh.s und durch die rostaurativo Konstruktion formaler Bokontnisbostimmthciton
gelöst werden kann. Dor Bekenntnisstand ist solango keine Sicherung gegen don
Einbruch von Irrlherori und gogon KirchcnvorStörung,als er nur als "gogobon"
in vermeintlichen Besitz konserviert und als Deckung gegenüber der Ford- rung
zu existonzicllem Bokonnon proklamiert wird.

*i OJi}.. Z ;
Anm.2 : K.icr wäre u.U.kurzer Nachweis an H.Sasse,Was heißt lutherisch? zu

führen. - 6 -


